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Satzung zur Änderung der Satzung  
für die Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt  
München (Bezirksausschuss-Satzung) 

vom 09. Juli 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 23, 
60 Abs. 2 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 26.03.2019 (GVBI. S. 98), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt 
München (Bezirksausschuss-Satzung) vom 10.12.2004 (MüABl. 
S. 553, ber. MüABl. 2005 S. 12), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 28.08.2018 (MüABl. S. 310), wird wie folgt geändert:

1. § 23 b BA-Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 23 b Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

(1)  Der Bezirksausschuss benennt eine Beauftragte bzw. einen 
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen. Die Person 
muss nicht dem Bezirksausschuss angehören. Die Tätigkeit 
ist ein Ehrenamt im Sinne von Art. 19 Abs. 1 GO.

(2)  Die Tätigkeit der bzw. des Beauftragten für Menschen mit 
Behinderungen soll im Sinne des Art. 1 des Übereinkom-
mens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-BRK) dazu beitragen, dass Menschen mit Behinde-
rungen in vollem Umfang und gleichberechtigt mit Nicht-
behinderten von den Menschenrechten Gebrauch machen 
können. Die bzw. der Beauftragte soll die Belange von 
Menschen mit Behinderungen im Stadtbezirk aufgreifen 
und bei der Realisierung eines inklusiven Stadtbezirkes 
oder bei der Beseitigung von Missständen unterstützend 
wirken. Menschen mit Behinderungen sollen dabei so weit 
wie möglich einbezogen werden. Zu diesem Zweck ist die 
bzw. der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen  
bereits in die Planungsphase von Projekten einzuschalten, 
welche die Interessen von Menschen mit Behinderungen 
des Stadtbezirkes betreffen können.

(3)  Ist die Person nicht Mitglied des Bezirksausschusses, wird 
sie zu den öffentlichen Sitzungen des Bezirksausschusses 
eingeladen und zu den nicht öffentlichen Sitzungen hinzu-
gezogen, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die 
Tätigkeitsfelder der Beauftragten für Menschen mit Behin-
derungen berühren können. Der Bezirksausschuss soll der 
beauftragten Person in diesen Angelegenheiten die Mög-
lichkeit zum Vortrag geben. Soweit ihre Anträge nicht von 
der vorsitzenden Person oder anderen Mitgliedern des Be-
zirksausschusses übernommen werden, findet § 9 Abs. 6 
entsprechende Anwendung.

(4)  Für die Entschädigung externer Beauftragter für Menschen 
mit Behinderungen gilt § 18 entsprechend.“

2.  Im Katalog der Fälle der Entscheidung, Anhörung und  
Unterrichtung der Bezirksausschüsse – Anlage 1 der 
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BA-Satzung, wird folgende Ziffer 4.1 im Abschnitt 
Kommunal referat eingefügt:

„Genehmigung, Ablehnung und Auflassung von Standorten 
für Wertstoffcontainer – U“

3.  Im Katalog der Fälle der Entscheidung, Anhörung und  
Unterrichtung der Bezirksausschüsse – Anlage 1 der  
BA-Satzung, wird folgende Ziffer 8.4 im Abschnitt Referat  
für Stadtplanung und Bauordnung eingefügt: 
 
„Errichtung von Elektroladestationen im öffentlichen Stra-
ßenraum, sofern eine konkrete Standortplanung noch nicht 
abgeschlossen ist – A“

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Der Stadtrat hat die Satzung am 26.06.2019 beschlossen.

München, 9. Juli 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung der Landeshauptstadt München über die  
Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, 
Häuser für Kinder, Kindergärten, Horte und Tagesheime 
(Kindertageseinrichtungsgebührensatzung)

vom 12. Juli 2019

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 
(GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26.06.2018 (GVBl. S. 449), folgende Satzung:

§ 1 Gebührenerhebung

Die Landeshauptstadt München erhebt für den Besuch der 
Kinder in städtischen Kinderkrippen, Häusern für Kinder (Krip-
penkinder, Kindergartenkinder und Hortkinder), Kindergärten, 
Horten und Tagesheimen Besuchsgebühren und Verpflegungs-
geld.

§ 2 Besuchsgebühren

(1)  Die Höhe der Besuchsgebühren beträgt für Kinder auf  
einem Krippenplatz in Häusern für Kinder ab dem Beginn 
des Monats des Eintritts bis zum Ende des Monats, der 
dem Wechsel auf einen Kindergartenplatz vorhergeht, und 
in Kinderkrippen 

in der Buchungsstufe

1. von mehr als 3 Stunden bis zu 4 Stunden 61 Euro;
2. von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden 78 Euro;
3. von mehr als 5 Stunden bis zu 6 Stunden 94 Euro;
4. von mehr als 6 Stunden bis zu 7 Stunden 111 Euro;
5. von mehr als 7 Stunden bis zu 8 Stunden 128 Euro;
6. von mehr als 8 Stunden bis zu 9 Stunden 145 Euro;
7. von mehr als 9 Stunden 162 Euro.

(2)   Die Höhe der Besuchsgebühren beträgt für Kinder auf  
einem Kindergartenplatz in Häusern für Kinder ab dem  

Beginn des Monats des Eintritts oder, wenn das Kind in 
derselben Einrichtung vorher einen Krippenplatz belegt 
hat, ab dem Beginn des Monats, in dem der Wechsel auf 
einen Kindergartenplatz erfolgt, und im Kindergarten

in der Buchungsstufe

1. von mehr als 3 Stunden bis zu 4 Stunden 38 Euro;
2. von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden 48 Euro;
3. von mehr als 5 Stunden bis zu 6 Stunden 58 Euro;
4. von mehr als 6 Stunden bis zu 7 Stunden 69 Euro;
5. von mehr als 7 Stunden bis zu 8 Stunden 79 Euro;
6. von mehr als 8 Stunden bis zu 9 Stunden 90 Euro;
7. von mehr als 9 Stunden 100 Euro.

(3)  Die Besuchsgebühr für Kinder in einem Tagesheim oder  
einem Hort (Hort-/Tagesheimplätze) und für schulpflichtige 
Kinder in einem Haus für Kinder beträgt ab dem Beginn 
des Monats der Aufnahme des Unterrichts 

in der Buchungsstufe

1. bis zu 2 Stunden 86 Euro;
2. von mehr als 2 Stunden bis zu 3 Stunden 93 Euro;
3. von mehr als 3 Stunden bis zu 4 Stunden 98 Euro;
4. von mehr als 4 Stunden bis zu 5 Stunden 109 Euro;
5. von mehr als 5 Stunden bis zu 6 Stunden 121 Euro;
6. von mehr als 6 Stunden 133 Euro.

(4)  Innerhalb der Woche wechselnde Buchungszeiten werden 
zur Ermittlung der Buchungsstufe auf den Tagesdurchschnitt 
der 5-Tage-Woche umgerechnet. Dies gilt insbesondere für 
atypische Besuchsarten und Buchungszeiten.

(5)  Die in Abs. 1 mit 3 genannten Gebühren sind monatlich zu 
entrichten. Ferienbedingte und sonstige vorübergehende 
Schließungen sowie sonstige Ausfallzeiten (z. B. Urlaubs-
abwesenheit des Kindes, Krankheit) berühren, soweit nicht 
ausdrücklich in § 11 eine abweichende Regelung vorgese-
hen ist, nicht die Pflicht zur Zahlung der vollen Besuchs-
gebühr.

§ 3 Verpflegungsgeld

(1)  Für die Tagesverpflegung ist entsprechend der gewählten 
Besuchsart das Verpflegungsgeld zusätzlich zur Besuchs-
gebühr zu entrichten.

(2)  Das tägliche Verpflegungsgeld beträgt in Häusern für Kin-
der bis zum Ende des Monats, der dem Wechsel auf einen 
Kindergartenplatz vorhergeht, und in Kinderkrippen bei  
einer Buchung

1. von täglich bis zu 6 Stunden 3,55 Euro;
2. von täglich mehr als 6 Stunden 3,85 Euro.

(3)  Das tägliche Verpflegungsgeld beträgt bei Buchungen mit 
Mittagessen

1.  in „Häusern für Kinder mit durchgängigem Besuch ab 
dem Altersbereich bis drei Jahre“

a)  bei Bemessung der Besuchsgebühr  
nach § 2 Abs. 2 4,25 Euro;

b)  bei Bemessung der Besuchsgebühr  
nach § 2 Abs. 3 4,45 Euro;

2.  in anderen Häusern für Kinder und in Kindergärten 
bei Bemessung der Besuchsgebühr  
nach § 2 Abs. 2 3,75 Euro;
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3.  in anderen Häusern für Kinder und in Horten/Tagesheimen
bei Bemessung der Besuchsgebühr  
nach § 2 Abs. 3 3,95 Euro.

(4)  Das Verpflegungsgeld ist in einem Betrag für jeden Monat, 
pauschal für 20 Besuchstage, zu entrichten.

Nimmt das Kind an mindestens fünf aufeinanderfolgenden 
Besuchstagen nicht am Essen teil, wird das monatliche Ver-
pflegungsgeld um ein Viertel gemindert.
Nimmt das Kind an mindestens zehn aufeinanderfolgenden 
Besuchstagen nicht teil, so beträgt das monatliche Verpfle-
gungsgeld die Hälfte.
Bei Nichtteilnahme an mindestens 15 aufeinanderfolgenden 
Besuchstagen ist nur ein Viertel des monatlichen Verpfle-
gungsgeldes zu entrichten.

Das Verpflegungsgeld entfällt, wenn das Kind an mindes-
tens 20 aufeinanderfolgenden Besuchstagen oder während 
des gesamten Monats nicht am Essen teilgenommen hat. 
Faschingsdienstag und der gesetzliche Feiertag Mariä  
Himmelfahrt, wenn er auf den Wochentag Montag bis Frei-
tag fällt, gelten als Besuchstag im Sinne dieses Absatzes.

(5)  Eine Ermäßigung nach Abs. 4 setzt voraus, dass das Essen 
rechtzeitig vorher abbestellt wurde. In allen anderen Fällen 
muss das Verpflegungsgeld bezahlt werden, auch wenn 
das Kind nicht am Essen teilgenommen hat. Die Minderung 
des Verpflegungsgeldes erfolgt in dem Monat, in dem das 
Kind die Einrichtung wieder besucht.

(6)  Das Verpflegungsgeld wird gemindert, wenn das Essen 
fünf Tage vorher für den betreffenden Besuchstag von den 
Personensorgeberechtigten schriftlich abbestellt wurde. 
Die Abmeldung wirkt für den in der Abbestellung angege-
benen Zeitraum. Im Krankheitsfall kann eine Abbestellung 
auch noch für den gleichen Tag berücksichtigt werden, 
wenn unmittelbar nach Bekanntwerden der Erkrankung die 
Leitung der Einrichtung hierüber informiert wurde.

(7)  Ferienbedingte und sonstige vorübergehende Schließun-
gen sowie sonstige Ausfallzeiten (z. B. Urlaubsabwesenheit 
und Krankheit des Kindes ohne frist- und formgemäße Ab-
bestellung) berühren, soweit nicht in § 3 oder in § 11 eine 
abweichende Regelung vorgesehen ist, nicht die Pflicht zur 
Zahlung des vollen Verpflegungsgeldes.

(8)  Bei vom Referat für Bildung und Sport im Einzelfall zuge-
lassenen atypischen Besuchsarten und Buchungszeiten, 
bei denen regelmäßig nur an einigen Wochentagen eine 
Teilnahme am Mittagessen erfolgt, mindert sich die Pau-
schale nach § 3 Abs. 4 anteilig wochenweise. Abs. 4 mit 7 
gelten entsprechend.

§ 4 Gebührenschuldner

Schuldner der Besuchsgebühren und des Verpflegungsgeldes 
sind die Personensorgeberechtigten oder, wenn die Anmel-
dung zulässigerweise durch oder im Namen der Pflegeeltern 
erfolgt, die Pflegeeltern und jeweils das Kind als Gesamt-
schuldner. Lebt das Kind mit einer bzw. einem Personensorge-
berechtigten zusammen, so tritt diese bzw. dieser an die Stelle 
der Personensorgeberechtigten. Die mit dem Vater des Kindes 
nicht verheiratete Mutter erhält auf Antrag eine Bescheinigung 
über das Fehlen von Eintragungen im Sorgeregister. Diese Be-
scheinigung nach § 58 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
ist zum Nachweis des alleinigen Sorgerechts vorzulegen.

§ 5 Gebührenermäßigung

(1)   Die Besuchsgebühr wird auf Antrag jeweils für die Dauer 
eines Kindertageseinrichtungsjahres (01.09. bis 31.08.) ge-

mäß den Aufstellungen in den Anlagen 1 und 3, die Be-
standteil der Satzung sind, ermäßigt, wenn die jährlichen 
Einkünfte der Gebührenschuldner im maßgeblichen Zeit-
raum zusammen nicht mehr als 80.000,-- Euro betragen.
Maßgeblich sind die Einkünfte des vorletzten Kalender-
jahres, das vor dem Beginn des Kindertageseinrichtungs-
jahres liegt, für das die Gebühren festzusetzen sind.  
Der Gebührenberechnung sind die addierten Einkünfte der 
Gebührenschuldner nach § 6 zugrunde zu legen. § 8 bleibt 
unberührt.

(2)  Abweichend von Abs. 1 gilt für den Fall, dass ein Gebüh-
renschuldner nach § 4 aktuell  Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch, Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder Leistungen 
nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes 
bezieht, oder wenn ein Gebührenschuldner Kinderzuschlag 
gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder Wohn-
geld nach dem Wohngeldgesetz erhält, dass das Verpfle-
gungsgeld auf Antrag auf 1,00 Euro je Verpflegungstag und 
die Besuchsgebühr auf 0,00 Euro ermäßigt wird. 
Die Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld werden 
dann, wenn die Gebührenschuldner Bewohnerinnen bzw. 
Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften nach § 53 Asyl-
gesetz sind oder Leistungen zur Betreuung in einer ge-
meinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder nach  
§ 19 SGB VIII erhalten oder in Frauenhäusern wohnen, auf 
Antrag auf 0,00 Euro ermäßigt. Jede Veränderung in den 
Einkünften oder der nach Satz 2 maßgeblichen Wohnungs-
situation ist unverzüglich und unaufgefordert schriftlich 
mitzuteilen. Sonstige Nachweise sind auf Aufforderung in-
nerhalb der gesetzten Frist vorzulegen. 
Die Ermäßigung nach diesem Absatz wird, ggf. rückwirkend, 
ab Beginn des Monats aufgehoben, ab dem die Voraus-
setzungen der Ermäßigung nicht mehr vorliegen. Die Fest-
setzung erfolgt maximal für ein Kindertageseinrichtungs-
jahr, es muss jährlich ein Antrag gestellt werden.

(3)  Jedem Antrag auf Gebührenermäßigung sind die gemäß  
§ 6 erforderlichen Belege beizufügen. Eine Ermäßigung er-
folgt erst dann, wenn der vollständige Nachweis der maß-
geblichen Einkünfte erbracht ist.

(4)  Beim erstmaligen Eintritt eines Kindes in die Einrichtung 
kann die Besuchsgebühr vorläufig ermäßigt werden, wenn 
ein Antrag auf Gebührenermäßigung vorliegt, dem eine 
Schätzung der Antragsteller der für die Berechnung maß-
geblichen Einkünfte beigefügt ist. 
Für Kinder, die bereits im vorangegangenen Kindertages-
einrichtungsjahr eine städtische Kindertageseinrichtung 
besucht haben, ist die für das vorangegangene Kinderta-
geseinrichtungsjahr festgesetzte Gebühr vorläufig bis zur 
Neufestsetzung weiter zu entrichten.  
Diese vorläufige Ermäßigung ist bei Kindern, die im Vorjahr 
die Kindertageseinrichtung besucht haben, auf die Zeit bis 
zum 31.12. begrenzt. Bei Neueintritten ist die vorläufige  
Ermäßigung bis zum Ende des dritten auf den Eintrittsmo-
nat folgenden Monats begrenzt. Ist jeweils bis zu diesem 
Zeitpunkt noch keine endgültige Festsetzung bzw. Neu-
festsetzung aufgrund eines Antrags mit Vorlage der voll-
ständigen Unterlagen erfolgt, wird rückwirkend zum Be-
ginn des Kindertageseinrichtungsjahres oder, bei späterem 
Eintritt, ab dem Zeitpunkt des Eintritts die volle Gebühr  
geschuldet.

(5)  Gebührenschuldnern, die im Zeitpunkt der Stellung des 
Antrags auf Gebührenermäßigung nach Abs. 1 aus Grün-
den, die sie nicht zu vertreten haben, die erforderlichen 
Belege noch nicht vorlegen können, kann die Gebühr auf 
gesonderten Antrag bis zur Vorlage der erforderlichen Be-
lege unter dem Vorbehalt des Nachweises der tatsächli-
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chen Einkünfte vorläufig ermäßigt werden. Voraussetzung 
ist, dass die Gebührenschuldner wahrheitsgemäße Anga-
ben über die für die Gebührenfestsetzung maßgeblichen 
Einkünfte machen. Nach Erhalt der Unterlagen sind diese 
unaufgefordert und unverzüglich bei der Zentralen Gebüh-
renstelle vorzulegen. Ist dies bis zum Ende des folgenden 
Kindertageseinrichtungsjahres nicht geschehen, wird die 
nach diesem Absatz vorläufig festgesetzte ermäßigte Ge-
bühr rückwirkend aufgehoben, es sei denn, es wird vor 
dem Ende des folgenden Kindertageseinrichtungsjahres 
glaubhaft gemacht, dass die Unterlagen immer noch nicht 
beigebracht werden können und die Verzögerung von den 
Gebührenschuldnern nicht zu vertreten ist. Die genannte 
Frist gilt auch dann, wenn das Kind vor Ablauf der Frist aus 
der Einrichtung ausgeschieden ist.

(6)  Gehen die vollständigen Antragsunterlagen bis zum Ende 
des Kindertageseinrichtungsjahres (31.08.) bei der Landes-
hauptstadt München ein, wird rückwirkend zum Beginn 
des Kindertageseinrichtungsjahres die Gebühr ermäßigt, 
bei Anträgen nach Abs. 2 jedoch frühestens ab dem Zeit-
punkt der tatsächlichen Änderung der Verhältnisse. Beim 
Eintritt eines Kindes ab dem 01.03. des Kindertagesein-
richtungsjahres wird rückwirkend bis zum Eintritt des Kin-
des ermäßigt, wenn die vollständigen Unterlagen bis zum 
Ende des Monats Februar im folgenden Kindertagesein-
richtungsjahr eingehen.  
Andernfalls wird rückwirkend die volle Gebühr nach § 2 
und § 3 fällig; ein Anspruch auf Gebührenermäßigung be-
steht nicht.

(7)  Die Zentrale Gebührenstelle ist berechtigt, wenn eine ent-
sprechende Einwilligungserklärung vorliegt, im Fall des  
Bezugs von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch beim Jobcenter München oder im Fall des  
Bezugs von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch im zuständigen Sozialbürgerhaus des Sozial-
referats die erforderlichen Daten über die Dauer der 
Weiter bewilligung der Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bzw. dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch abzufragen. Dies dient der Prüfung, ob ein Anspruch 
auf Gebührenermäßigung besteht.

(8)  Die Kindertageseinrichtungsgebühren können auf Antrag 
ganz oder teilweise übernommen werden, wenn die Belas-
tungen durch die Gebühr den Eltern und dem Kind nicht 
zuzumuten sind (§ 90 Achtes Buch Sozialgesetzbuch).

§ 6 Einkünfte

(1) Als Einkünfte im Sinne des § 5 gelten:

1.  bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den, der Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 2 Abs. 3 
Einkommensteuergesetz gemäß dem Einkommensteuer-
bescheid sowie sämtliche vom Progressionsvorbehalt 
nach § 32b Einkommensteuergesetz erfassten Einkünfte 
und Leistungen; bei Personen, die nicht zur Einkommen-
steuer veranlagt werden, der Brutto-Jahresarbeitslohn 
gemäß elektronischer Lohnsteuerbescheinigung abzüg-
lich des Arbeitnehmer-Pauschbetrags nach § 9a Ein-
kommensteuergesetz. § 2 Abs. 5a Einkommensteuerge-
setz findet keine Anwendung;

2.  bei Personen mit Einkünften, die nicht der deutschen 
Steuerpflicht unterliegen, auch die nicht zu einem Pro-
gressionsvorbehalt führenden Einkünfte und Leistun-
gen;

3.  Leistungen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch (z. B. Arbeitslosengeld) sowie ähnliche 
Leistungen (z. B. Leistungen nach dem Zweiten Buch 

Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
dem Asylbewerberleistungsgesetz etc.), soweit diese 
nicht bereits in den Einkünften nach den Nrn. 1 und 2 
enthalten sind;

4.  regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Zuwendun-
gen, wie z. B. Schenkungen, Renten, Mutterschaftsgeld, 
Elterngeld, Betreuungsgeld, Unterhaltszahlungen, Leis-
tungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts 
von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch  
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unter-
haltsvorschussgesetz), Zuschussleistungen nach dem 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbil-
dung (Bundesausbildungsförderungsgesetz) etc., soweit 
diese nicht bereits in den Einkünften nach den Nrn. 1 – 3 
enthalten sind. Das Baukindergeld des Bundes, das Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz und dem 
Bundeskindergeldgesetz sowie das Landeserziehungs-
geld gelten nicht als Einkünfte. § 10 Abs. 6 des Gesetzes 
zum Elterngeld und der Elternzeit (Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz) findet keine Anwendung.

(2)  Die für die Gebührenermäßigung maßgeblichen Einkünfte 
sind bei Antragstellung durch geeignete Belege nachzu-
weisen. Wurden Einkünfte aus mehreren Einkunftsarten 
gemäß Abs. 1 Nrn. 1 – 4 bezogen, sind diese gesondert 
anzugeben und nachzuweisen.

§ 7 Geschwisterermäßigung

(1)  Geschwisterkinder sind Kinder (auch Stief- oder Halbge-
schwister), die in derselben Hauptwohnung (§§ 21 f. Bun-
desmeldegesetz) innerhalb einer Familiengemeinschaft  
zusammenleben, und für die mindestens ein dort lebender 
Erwachsener kindergeldberechtigt ist, d. h. Kindergeld 
nach § 62 ff. EStG oder Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz erhält.

(2)  Die gemäß Abs. 1 zu berücksichtigenden Geschwisterkin-
der werden dem Alter nach vom ältesten bis zum jüngsten 
zu berücksichtigenden Kind gereiht und alle erhalten eine 
Ordnungsnummer. Bei zwei oder mehr am selben Tag ge-
borenen Kindern erfolgt die Reihung nach den Buchstaben 
des Vornamens.

(3)  Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen erhalten 
entsprechend ihrer Ordnungsnummer folgende Ermäßi-
gungen:

1.  Kind mit Ordnungsnummer 1: 
Reguläre Gebühr, keine Geschwisterermäßigung;

2.  Kind mit Ordnungsnummer 2: 
Die Besuchsgebühr wird um eine Stufe ermäßigt;

3.  Kind mit Ordnungsnummer 3 oder höher: 
Die Besuchsgebühr wird auf 0 ermäßigt.

(4)  Die Geschwisterermäßigung wird für das gesamte Kinder-
tageseinrichtungsjahr gewährt, wenn die Voraussetzungen 
im ersten Monat des Kindertageseinrichtungsjahres oder 
im Eintrittsmonat des Kindes vorliegen. Bei Veränderungen 
im Laufe eines Kindertageseinrichtungsjahres kann nach-
träglich eine Erhöhung der Geschwisterzahl nach Absatz 1 
geltend gemacht werden. Die Ermäßigung wird ab dem auf 
den Eintritt der Veränderung folgenden Monat im Kinder-
tageseinrichtungsjahr gewährt. 

(5)  Der Antrag auf Geschwisterermäßigung ist für jedes Kinder-
tageseinrichtungsjahr neu zu stellen. § 5 Abs. 3 und Abs. 6 
gelten entsprechend.
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§ 8 Pflegekinder, Heimkinder

(1)  Die Besuchsgebühr für die Pflegekinder bemisst sich nach 
den Einkünften der Personensorgeberechtigten, wenn das 
Pflegekind im Auftrag der Personensorgeberechtigten in der 
Einrichtung untergebracht wurde. Im Übrigen bemisst sich 
die Besuchsgebühr nach dem Einkommen der Pflegeeltern.

(2)  Als Pflegeeltern gelten diejenigen Personen, bei denen sich 
das Kind ständig aufhält und die tatsächlich für das Kind 
sorgen.

(3)  Für Kinder, die aus Mitteln der Sozial- und Jugendhilfe in 
einem Heim untergebracht sind, entfällt die Besuchsgebühr 
und das Verpflegungsgeld. 
Für Pflegekinder, für die das Stadtjugendamt München 
Pflegegeld bezahlt, wird keine Besuchsgebühr und kein 
Verpflegungsgeld erhoben.

§ 9 Besondere sozialpädagogisch begründete Notlagen

Bei Vorliegen besonderer sozialpädagogisch begründeter 
Notlagen kann von der Besuchsgebühr und dem Verpflegungs-
geld auf Antrag der Bezirkssozialarbeit (BSA) für die Dauer  
eines Kindertageseinrichtungsjahres ganz oder teilweise befreit 
werden.

Der Antrag soll in der Regel vor Aufnahme des Kindes in die 
Einrichtung gestellt werden. Besucht das Kind bereits eine 
Einrichtung, so kann die Bezirkssozialarbeit bis zum 31.08. 
den Antrag rückwirkend für das laufende Kindertageseinrich-
tungsjahr stellen.

§ 10 Wechsel während eines Kalendermonats

Ein Wechsel der Einrichtung, der Platzart oder der Buchungs-
zeit wirkt zum Ersten des Monats, in dem er erfolgt.

§ 11 Höhe der Besuchsgebühr und des Verpflegungsgel-
des bei Schließung, Härtefallregelung

(1)  Wird eine Einrichtung ersatzlos geschlossen, verringert 
sich die Besuchsgebühr für jeden vollen Schließungstag 
um ein Zwanzigstel; ab 20 Schließungstagen entfällt eine 
Monatsgebühr. Eine Minderung für mehr als 20 Schlie-
ßungstage pro Monat ist nicht möglich. Die Minderung er-
folgt für den Monat, in den die überwiegende Zahl der 
Schließungstage fällt, bei gleicher Anzahl der Tage in bei-
den Monaten für den Monat der Wiedereröffnung.

(2)  Das Verpflegungsgeld wird für jeden vollen Tag der ersatz-
losen Schließung um ein Zwanzigstel gemindert. Das Ver-
pflegungsgeld entfällt, wenn das Kind an mindestens 20 
Tagen eines Monats oder während des gesamten Monats 
nicht am Essen teilgenommen hat. Eine Minderung des 
Verpflegungsgeldes für mehr als 20 Schließungstage pro 
Monat ist auch in Kombination mit Abmeldungen nach § 3 
Abs. 4 mit 7 nicht möglich. 
Tage der ersatzlosen Schließung werden bei Ermittlung der 
Minderung des Verpflegungsgeldes nach § 3 Abs. 4 nicht 
als Besuchstage berücksichtigt. Abweichend hiervon wer-
den die ersatzlosen Schließungstage als Besuchstage  
gezählt, wenn dies für die Gebührenschuldner günstiger ist.

(3)  Die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Platzes in  
einer anderen Gruppe derselben Einrichtung oder in einer 
anderen städtischen Einrichtung ist Ersatz im Sinne von 
Abs. 1 und Abs. 2. Darüber hinaus zählen die regulären 
jährlichen Schließungstage, einschließlich der zulässigen 
Klausur- und Fenstertage, für Kinder vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres auch ohne Ersatzangebot, nicht als 
ersatzlose Schließungstage.

(4) In Härtefällen kann die Gebühr ermäßigt werden.

§ 12 Entstehung der Zahlungsverpflichtung und Fälligkeit

Die Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld entstehen 
erstmals mit der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung, im 
Übrigen fortlaufend mit Beginn eines Kalendermonats. Bei 
Aufnahme oder Ausscheiden des Kindes während eines Mo-
nats ist für diesen Monat die volle Gebühr zu entrichten. Die 
Besuchsgebühr und das Verpflegungsgeld werden jeweils für 
einen Kalendermonat im Nachhinein am 20. des auf den Be-
suchsmonat folgenden Monats fällig. Die genannten Gebüh-
ren sind monatlich zu entrichten.
Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Landeshaupt-
stadt München eine Einziehungsermächtigung für ihr Konto zu 
erteilen oder die Beträge unter Angabe der Kassenkontonum-
mer bei Geldinstituten oder bei der Stadtkasse einzuzahlen. 
Barzahlung in der Einrichtung ist nicht möglich.

§ 13 Übergangsregelung 

Für die Zeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 wird den Kindern, 
deren Besuchsgebühr sich nach § 2 Abs. 2 bemisst, vorüber-
gehend ein städtischer Anpassungszuschuss in Höhe der Be-
suchsgebühr gewährt. Voraussetzung ist, dass für das einzel-
ne Kind wegen der Stichtagsregelung in Art. 23 Abs. 3 Satz 2 
BayKiBiG für die Zeit bis 31.08.2020 kein staatlicher Zuschuss 
von 100 € geleistet wird oder werden kann, obwohl es in der 
fraglichen Zeit auf einem Kindergartenplatz betreut wird. 

§ 14 Inkrafttreten; Außerkrafttreten von Vorschriften

Diese Satzung tritt am 31. August 2019 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Landeshauptstadt München 
über die Gebühren für den Besuch städtischer Kinderkrippen, 
Häuser für Kinder, Kindergärten, Horte und Tagesheime (Kin-
dertageseinrichtungsgebührensatzung) vom 21.04.2017 
(MüABl. S. 177, ber. S. 346) außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 26.06.2019 beschlossen.

München, den 12. Juli 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Anlage 1 zur Kindertageseinrichtungsgebührensatzung: 

Kinder auf einem Krippenplatz in Häusern für Kinder ab dem 
Beginn des Monats des Eintritts bis zum Ende des Monats, 
der dem Wechsel auf einen Kindergartenplatz vorhergeht, und 
in Kinderkrippen: 

Einkünfte 
Euro

Über 3 
bis 4 
Stunden

bis 5 
Stun-
den

bis 6 
Stun-
den

bis 7 
Stun-
den

bis 8 
Stun-
den

bis 9 
Stun-
den

über 9 
Stun-
den

bis ein-
schließlich 
50.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bis ein-
schließlich
60.000

30,00 38,00 45,00 53,00 60,00 68,00 75,00

bis ein-
schließlich
70.000

43,00 54,00 65,00 77,00 88,00 100,00 111,00

bis ein-
schließlich
80.000

53,00 68,00 83,00 97,00 112,00 127,00 141,00

über 
80.000

61,00 78,00 94,00 111,00 128,00 145,00 162,00

Anlage 2 

Kinder auf einem Kindergartenplatz in Häusern für Kinder ab 
dem Beginn des Monats des Eintritts oder, wenn das Kind in 
der selben Einrichtung vorher einen Kinderkrippenplatz belegt 
hat, ab dem Beginn des Monats, in dem der Wechsel auf  
einen Kindergartenplatz erfolgt, und in Kindergärten:

Über 3 
bis 4 
Stunden

bis 5 
Stun-
den

bis 6 
Stun-
den

bis 7 
Stun-
den

bis 8 
Stun-
den

bis 9 
Stun-
den

über 9 
Stun-
den

38,00 48,00 58,00 69,00 79,00 90,00 100,00

Anlage 3 zur Kindertageseinrichtungsgebührensatzung 

Kinder in einem Tagesheim oder einem Hort (Hort-/Tages-
heimplätze) und schulpflichtige Kinder in einem Haus für  
Kinder ab dem Beginn des Monats der Aufnahme des Unter-
richts:

Einkünfte 
Euro

bis 2 
Stunden

bis 3 
Stunden

bis 4 
Stunden

bis 5 
Stunden

bis 6 
Stunden

über 6 
Stunden

bis ein-
schließlich 
50.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bis ein-
schließlich
60.000

47,00 49,00 51,00 53,00 55,00 57,00

bis ein-
schließlich
70.000

61,00 64,00 70,00 77,00 79,00 82,00

bis ein-
schließlich
80.000

75,00 81,00 85,00 95,00 106,00 116,00

über 
80.000

86,00 93,00 98,00 109,00 121,00 133,00

Ausfertigung der Anlagen 1 bis 3 zur Kindertageseinrichtungs-
gebührensatzung

Der Stadtrat hat die Satzung am 26.06.2019 beschlossen.

München, 12. Juli 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung über den Besuch der 
Tagesheime der Landeshauptstadt München  
(Tagesheimsatzung)

vom 12. Juli 2019
 
Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260), folgende Sat-
zung:
 
§ 1

Die Satzung über den Besuch der Tagesheime der Landes-
hauptstadt München (Tagesheimsatzung) vom 21.04.2017 
(MüABl. S. 186), zuletzt geändert durch Satzung vom 
08.12.2017 (MüABl. S. 546) wird wie folgt geändert:
 
1. In § 3 Absatz 3 werden nach Satz 5 folgende Sätze ange-
fügt: 

„Bei Grundschulverbünden gelten nur die Kinder aus dem je-
weiligen Einzugsbereich der zugeordneten Schule als Spren-
gelkinder. Erst wenn der Einrichtung eine Entscheidung der 
beiden betroffenen Schulen oder der Koordination vorliegt, 
dass das einzelne Kind ausnahmsweise die der Einrichtung 
zugeordnete Schule des Schulverbunds besuchen kann, gilt 
es ab diesem Zeitpunkt als Sprengelkind der betreffenden 
Schule.“ 

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach „Abmeldung,“ die Worte 
„Abwesenheit an mehr als 30 aufeinander folgenden Be-
suchstagen, eingefügt. 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„(3) Ein Kind scheidet automatisch aus, wenn es an mehr als 
30 aufeinander folgenden Besuchstagen die Einrichtung nicht 
besucht hat. Dies gilt nur dann nicht, wenn bis zu diesem 
Zeitpunkt ein schriftliches ärztliches Attest eingeht, mit dem 
das Vorliegen einer über den 30. Besuchstag hinausgehenden 
Krankheit des Kindes bestätigt wird, die den Besuch aus-
schließt. Wenn ein solches ärztliches Attest zunächst recht-
zeitig einging, scheidet das Kind automatisch mit Ablauf des 
zweiten auf den letzten Tag der Gültigkeit des Attests folgen-
den Besuchstag aus, außer wenn es an diesem Tag wieder  
in der Einrichtung ist oder wenn bis dahin ein neues fortlau-
fendes ärztliches Attest in der Einrichtung vorliegt.
Nach seinem Ausscheiden muss das Kind im Anmeldeverfah-
ren nach § 5 neu angemeldet werden.
Über 30 aufeinander folgende Besuchstage hinausgehende 
Abwesenheiten können im Einzelfall genehmigt werden und 
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„(4) Ein Kind scheidet automatisch aus, wenn es an mehr als 
30 aufeinander folgenden Besuchstagen die Einrichtung nicht 
besucht hat. Dies gilt nur dann nicht, wenn bis zu diesem 
Zeitpunkt ein schriftliches ärztliches Attest eingeht, mit dem 
das Vorliegen einer über den 30. Besuchstag hinausgehenden 
Krankheit des Kindes bestätigt wird, die den Besuch aus-
schließt. Wenn ein solches ärztliches Attest zunächst recht-
zeitig einging, scheidet das Kind automatisch mit Ablauf des 
zweiten auf den letzten Tag der Gültigkeit des Attests folgen-
den Besuchstag aus, außer wenn es an diesem Tag wieder in 
der Einrichtung ist oder wenn bis dahin ein neues fortlaufen-
des ärztliches Attest in der Einrichtung vorliegt.
Nach seinem Ausscheiden muss das Kind im Anmeldeverfah-
ren nach § 5 neu angemeldet werden.
Über 30 aufeinander folgende Besuchstage hinausgehende 
Abwesenheiten können im Einzelfall genehmigt werden und 
führen daher nicht zum Ausscheiden des Kindes, wenn sie mit 
einer Frist von mindestens drei Wochen vor dem ersten Abwe-
senheitstag unter Darlegung der Gründe schriftlich bei der 
Leitung der Kindertageseinrichtung beantragt wurden. Die 
Entscheidung trifft das Referat für Bildung und Sport/KITA.“
 
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

§ 2
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 26.06.2019 beschlossen.

München, 12. Juli 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Grundsteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungen
für die Fälligkeit am 15. August 2019

Die Stadtkämmerei erinnert alle Steuerpflichtigen daran, dass 
die für das III. Quartal 2019 fällig werdenden Grundsteuern 
und Gewerbesteuervorauszahlungen bis spätestens

16. August 2019

an das Kassen- und Steueramt zu entrichten sind.

Durch die rechtzeitige Begleichung der Schuldigkeiten werden 
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Kosten für weitere 
Maßnahmen vermieden.

Diese Erinnerung ist nicht zu beachten, wenn das Kassen- 
und Steueramt bereits zur Abbuchung ermächtigt ist oder ein 
entsprechendes SEPA-Basislastschriftmandat rechtzeitig 
beim Kassen- und Steueramt eingeht.

Bei eigenen Einzahlungen bzw. Überweisungen bitten wir un-
bedingt die dreizehnstellige Kassenkonto-Nummer anzuge-
ben. Sie finden die Nummer auf Ihrem letzten Bescheid.

Die Stadt München bedankt sich bereits an dieser Stelle für 
eine pünktliche Zahlung, die hilft, die vielfältigen Aufgaben 
zum Wohl der Münchner Bürgerinnen und Bürger auch weiter-
hin erfüllen zu können.

Abschließend noch ein Hinweis:
Die Teilnahme am SEPA - Lastschriftverfahren erspart den 
Zahlungspflichtigen die Terminüberwachung und erleichtert 
den Zahlungsverkehr.

führen daher nicht zum Ausscheiden des Kindes, wenn sie mit 
einer Frist von mindestens drei Wochen vor dem ersten Abwe-
senheitstag unter Darlegung der Gründe schriftlich bei der 
Leitung der Kindertageseinrichtung beantragt wurden. Die 
Entscheidung trifft das Referat für Bildung und Sport/A-4.“
 
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

3. § 9 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Buchungszeiten müssen die jeweiligen Kernzeiten mit 
zeitlicher Lage in vollem Umfang  umschließen. 
Die Mindestbuchungszeit beträgt mehr als 15 Stunden pro 
Woche, d.h. die Buchungsstufe „über drei bis vier Stunden“. 
Über Ausnahmen in begründeten Einzelfällen entscheidet 
RBS-A 4.“  

§ 2
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 26.06.2019 beschlossen.

München, 12. Juli 2019 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung über den Besuch  
der Kinderkrippen, Häuser für Kinder, Kindergärten  
und Horte der Landeshauptstadt München  
(Kindertageseinrichtungssatzung)

vom 12. Juli 2019
 
Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260), folgende Satzung:
 
§ 1
 
Die Satzung über den Besuch der Kinderkrippen, Häuser für 
Kinder, Kindergärten und Horte der Landeshauptstadt Mün-
chen (Kindertageseinrichtungssatzung) vom 21.04.2017 (S. 181), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 08.12.2017 (MüABl. S. 
547) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 8 werden nach Satz 4 folgende Sätze ange-
fügt:

„Bei Grundschulverbünden gelten nur die Kinder aus dem je-
weiligen Einzugsbereich der zugeordneten Schule als Spren-
gelkinder. Erst wenn der Einrichtung eine Entscheidung der 
beiden betroffenen Schulen oder der Koordination vorliegt, 
dass das einzelne Kind ausnahmsweise die der Einrichtung 
zugeordnete Schule des Schulverbunds besuchen kann, gilt 
es ab diesem Zeitpunkt als Sprengelkind der betreffenden 
Schule.“    

2. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 Satz 2 werden nach „Abmeldung,“ die Worte 
„Abwesenheit an mehr als 30 aufeinander folgenden Be-
suchstagen,“ eingefügt. 

b) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:  
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Konten des Kassen- und Steueramtes bei Geldinstituten 
in München

Postbank München 
IBAN: DE78 7001 0080 0000 9198 03 BIC: PBNKDEFFXXX

Stadtsparkasse München 
IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00 BIC: SSKMDEMMXXX

HypoVereinsbank München 
IBAN: DE34 7002 0270 0000 0813 00 BIC: HYVEDEMMXXX 

München, 30. Juli 2019 Stadtkämmerei
  Kassen- und Steueramt

Vollzug des BayStrWG

Ankündigung über die Umstufung einer Teilstrecke der 
Sendlinger Straße, der Gesamtstrecke der Schmidstraße 
und der Gesamtstrecke der Singlspielerstraße

Die Landeshauptstadt München gibt Folgendes bekannt:

Ankündigungen
für den Stadtbezirk 1 Altstadt-Lehel

Es ist beabsichtigt, 

 – die bisher als Ortsstraße gewidmete Teilstrecke der Send-
linger Straße (Teilfl. aus Flst. Nr. 563/0, Gemarkung Mün-
chen 1) zwischen der Hackenstraße (= km 0,171) und der 
Herzog-Wilhelm-Straße (= km 0,462) gem. Art. 7 BayStrWG 
zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, Fußverkehr, Rad-
verkehr frei“ umzustufen,

 – die bisher als Ortsstraße gewidmete Gesamtstrecke der 
Schmidstraße (Flst. Nr. 932/0 und Teilfl. aus Flst. Nr. 563/0, 
Gemarkung München 1) zwischen der Sendlinger Straße (= 
km 0,000) und dem Oberanger (= km 0,072) gem. Art. 7 
BayStrWG zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, Fußver-
kehr, Radverkehr frei“ umzustufen und

 – die bisher als Ortsstraße gewidmete Gesamtstrecke der 
Singlspielerstraße (Flst. Nr. 941/0 und Teilfl. aus Flst. Nr. 
563/0, Gemarkung München 1) zwischen der Sendlinger 
Straße (= km 0,000) und dem Oberanger (= km 0,069) gem. 
Art. 7 BayStrWG zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, 
Fußverkehr, Radverkehr frei“ umzustufen.

Diese Straßenstrecken wurden überplant und werden ent-
sprechend umgebaut, sodass die Widmung angepasst wer-
den muss.

Die Absicht der Umstufung wird hiermit gem. Art. 7 BayStrWG 
bekannt gegeben.

München, 30. Juli 2019 Baureferat
  Verwaltung und Recht

Straßenbenennung 
im 24. Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl

Beschluss vom:   25.06.2019 

Am Eisfeld

EDV-Schreibweise:  AM EISFELD

Straßenschlüsselnummer: 06760

Namenserläuterung:
Ludwigsfeld geht auf ein Moorhufendorf zurück, eine Ansied-
lung, die sich Ende des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang 
mit dem dortigen Torfabbau gegründet hat. Durch den Torf-
stich entstanden Tümpel, aus denen im Winter Eis gewonnen 
wurde. Die Ludwigsfelder lieferten das Eis auch an die 
Münchner Brauereien.

Verlauf:
Von der Straße „Auf den Schrederwiesen“ aus ca. 130 m nach 
Südwesten, wo sie in einem Wendehammer endet.

© Kommunalreferat-GeodatenService

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b,  
Zimmer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis 
einschließlich 16.08.2019 eingesehen werden. 

München, 18. Juli 2019 Kommunalreferat
  GeodatenService

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Englschalkinger Str. 77
Stadtbezirk/ Flurnr.: Bogenhausen, Fl.Nr. 299/0
Erweiterung und Generalsanierung  
des Klinikums Bogenhausen – Erweiterung Ost 
hier: Neubau Erweiterung Ost / Bauabschnitt 1 –  
Vorabmaßnahmen und prioritäre Bestandsanpassung

Amtsblatt_21.indd   304 25.07.19   09:20



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 21/2019

305

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.07.2019, Az. 602-1.1-2018-22178-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
aufschiebender Bedingung, baumschutzrechtlicher Gestat-
tung, Auflagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die Nach-
bargrundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern 
befinden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. 
Ver einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-lbk-team31@muenchen.de bzw. Telefon-
nummer 2 33-2 05 49.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wi-
derspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 19. Juli 2019 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Bekanntmachung des Umlegungsausschusses
der Landeshauptstadt München
Umlegungsverfahren Nr. 79
„Zschokke-, Westendstraße“

a) Einleitung des Umlegungsverfahrens
b) Auslegung der Bestandsunterlagen

(Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 
nach § 50 des Baugesetzbuches – BauGB)

zu a) Einleitung des Umlegungsverfahrens

Der Umlegungsausschuss der Landeshauptstadt München 
hat in seiner Sitzung am 10.07.2019 folgenden Beschluss ge-
fasst:

„1. Der Umlegungsausschuss sieht die Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit eines Umlegungsverfahrens im Bereich des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 2027 „Zschokkestr. (südl.), 
Westendstr. (westl.), Barmer Str. und Hans-Thonauer Str. 
(östl.) – Erweiterung des Umgriffs (Busbe triebs hofgelände) – 
(Teilän derung des Bebauungsplanes Nr. 58 d) (Anlage 1) als 
erfüllt an (§§ 45, 46 Abs. 1 BauGB) und leitet daher die Um-
legung ein (§ 47 Satz 1 BauGB).

Das Umlegungsgebiet ist im beiliegenden Lageplan, der Be-
standteil dieses Beschlusses ist, schwarz umrandet darge-
stellt (§ 47 Satz 2 BauGB).

Im Umlegungsgebiet liegen die Grundstücke Flurstücke 8485, 
8485/5, 8487/2, 8487/11, 8487/14, 9923, 9924 und 9925 der 
Gemarkung München, Sektion 5, Grundbuchbezirk Unter-
sendling.

2. Der Umlegungsausschuss stellt die Bestandskarte und  
das in der heutigen Sitzung aufgelegte Bestandsverzeichnis 
auf.“

zu b) Auslegung der Bestandsunterlagen

Die Bestandskarte und das Bestandsverzeichnis für die in das 
oben bezeichnete Umlegungs verfahren einbezogenen Grund-
stücke liegen für die Dauer eines Monats bei der Geschäfts-
stelle des Umlegungsausschusses der Landeshauptstadt 
München, Kommunalreferat, GeodatenService München, Blu-
menstraße 28 b, 80331 München, Zimmer 119/I. Stock, von 
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr, öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist 
nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 233-22280) auch außer-
halb dieser Zeiten möglich. Die Auslegungsfrist beginnt eine 
Woche nach Erscheinen dieses Amtsblattes.

Von der Veröffentlichung ausgenommen ist der Teil des Be-
standsverzeichnisses, der die in Abt. II des Grundbuches ein-
getragenen Lasten und Beschränkungen aufführt. Einsicht in 
diesen Teil ist nur dem gestattet, der ein berechtigtes Interesse 
darlegt.
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Hinweis:
Die Beteiligten können die tatsächlichen Angaben in Be-
standskarte und Bestandsverzeichnis während der Auslegung 
überprüfen und gegebenenfalls bei der Geschäftsstelle des 
Umlegungs ausschusses Berichtigungen beantragen.

1. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann binnen eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich – möglichst in doppelter Ausferti-
gung – oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des Um-
legungsausschusses der Landeshauptstadt München, Kom-
munalreferat, GeodatenServiceMünchen, 80331 München, 
Blumenstraße 28 b, Zimmer 604 a/VI, einzulegen. Am letzten 
Tag des Fristablaufes steht nach Dienstschluss zur Einlegung 
des Widerspruches der Sonderbriefkasten im Rathaus,  
Marienplatz 8 (neben dem Auskunftsschalter am Eingang 
Fischbrunnen), zur Verfügung, in den noch bis 24.00 Uhr der 
Widerspruch zur Wahrung der Frist eingeworfen werden  
kann.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in an-
gemessener Frist sachlich nicht ent schieden werden, so kann 
der Verwaltungsakt durch Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung angefochten werden. Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht München I, Kammer für Baulandsachen. Der An-
trag kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruches gestellt werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses einzureichen. Er muss den Antragssteller, den An-
tragsgegner (Landeshauptstadt München, Umlegungsaus-
schuss) und den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er 
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungs-
akt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

2. Beteiligte/Aufforderung

Als Beteiligte im Umlegungsverfahren werden die Eigentümer 
der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke und die In-
haber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintra-
gung ge sicherten Rechtes an einem im Umlegungsgebiet ge-
legenen Grundstück oder an einem das Grundstück 
belastenden Recht festgestellt.

Wechselt die Person eines Beteiligten während des Umlegungs-
verfahrens, so tritt sein Rechts nachfolger nach § 49 BauGB in 
dieses Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich im Zeit-
punkt des Übergangs des Rechtes befindet.

Es wird aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Umlegungsverfahren 
berechtigen, innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntma-
chung bei der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 
anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 
nach Ablauf einer vom Umlegungs ausschuss gesetzten Frist 
glaubhaft gemacht, so muss ein Berechtigter die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen 
(§ 50 Abs. 3 BauGB).

Der Inhaber eines anzumeldenden Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung einge tretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntmachung der Verwaltungsaktes zuerst 
in Lauf gesetzt worden ist (§ 50 Abs. 4 BauGB).

3. Verfügungs- und Veränderungssperre

Nach § 51 BauGB dürfen von der Bekanntmachung des Um-
legungsbeschlusses bis zur Bekannt machung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplanes im Umlegungsgebiet nur mit 
schriftlicher Genehmigung der Umlegungsstelle 

1.  ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grund-
stück und über Rechte an einem Grund stück getroffen oder 
Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem 
anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebau-
ung eines Grundstücks oder Grundstücksteiles eingeräumt 
wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufge-
hoben werden;

2.  erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesent-
lich wertsteigernde, sonstige Ver änderungen der Grund-
stücke vorgenommen werden;

3.  nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, 
aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wert-
steigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen 
werden;

4.  genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bau-
liche Anlagen errichtet oder geändert werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden oder auf Grund eines anderen 
baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbei-
ten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

4. Betretungsrecht
Eigentümer und Besitzer der im Umlegungsgebiet gelegenen 
Grundstücke haben nach § 209 Abs. 1 BauGB zu dulden, 
dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorbereitung 
der von ihnen zu treffenden Maßnahmen Grundstücke betre-
ten und Vermessungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

5. Vorkaufsrecht
Im Umlegungsgebiet steht der Landeshauptstadt München 
nach § 24 BauGB beim Kauf von Grundstücken ein Vorkaufs-
recht zu.

München, 22.07.2019 Landeshauptstadt München
  Kommunalreferat – 
  GeodatenServiceMünchen
   Geschäftsstelle des Umlegungs-

ausschusses
  Christoph Springer
  Leiter der Geschäftsstelle
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schiedenen Phasen und Verfahrensschritte von Akquisition, 
Konzeption und Planung bis zur Realisierung und Vermark-
tung. Das Autorenteam orientiert sich am Praxisbedarf. 
Schaubilder und Ablaufdiagramme untermauern die Ausfüh-
rungen.
Die neue Auflage des Handbuchs ist umfassend aktualisiert 
und an die aktuelle Situation des Immobilienmarkts ange-
passt. Neu hinzugekommen sind u.a. Darstellungen zur Bau-
landentwicklung und zum Redevelopment von Bestands-
immobilien.

Tarifvertragsgesetz. Mit Durchführungs- und Nebenvor-
schriften. Kommentar. Hrsg. v. Herbert Wiedemann. -  
8., neubearb. Aufl. -  München: Beck, 2019. XLVII, 1538 S. 
(Beck’sche Kommentare zum Arbeitsrecht; 1)  
ISBN 978-3-406-70806-0; € 179.- 

Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Tarifvertrags-
gesetz. Das Tarifvertragsgesetz regelt die für Abschluss und 
Durchführung der Tarifverträge erforderlichen Mindestbestim-
mungen und enthält die für die weitere Rechtsentwicklung 
notwendigen Leitprinzipien. Vorangestellt ist eine ausführliche 
Einleitung, die Aufgaben und Grenzen der Tarifautonomie so-
wie das Verhältnis des Tarifvertrages zu höherrangigem Recht 
beschreibt.
Die Neuauflage bildet die aktuellen Entwicklungen im Rechts-
gebiet ab, wie das neue Tarifeinheitsgesetz und das Tarifauto-
nomiestärkungsgesetz.
Der Anhang bringt in Auszügen ergänzende Rechtsvorschrif-
ten und internationale Abkommen und das Gemeinschafts-
recht. Die Rechtsprechung und Literatur sind auf aktuellem 
Stand. Ein Sachregister erschließt die Rechtsmaterie.

Nichtamtlicher Teil

Berlit, Wolfgang: Markenrecht. - 11., neubearb. Aufl. - 
München: Beck, 2019. XV, 418 S. ISBN 978-3-406-71996-7; 
€ 59.-

Das Buch bietet einen prägnanten Überblick über das Marken- 
und Kennzeichenrecht mit seinen Bezügen zur Internationalen 
Schutzerstreckung und zum Gemeinschaftsmarkenrecht. Der 
Autor, Mitherausgeber der Fachzeitschrift GRUR-Prax, erläu-
tert u.a. auch die Themen der Markenanmeldung und der 
Markenverletzung. Zahlreiche aktuelle Fallbeispiele aus der 
Rechtsprechung von BGH, BPatG und EuGH veranschaulichen 
die Materie.
Abgerundet wird der Band durch ein Entscheidungsregister 
und Gesetzestexte im Anhang.
Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG 2019) ist 
in der Neuauflage enthalten.

Praxishandbuch der Immobilien-Projektentwicklung. 
Hrsg. von Jürgen Schäfer und Georg Conzen. -  
4. Auflage. München: Beck, 2019. XLIII, 682 S.  
ISBN 978-3-406-72621-7 € 139.- 

Die Projektentwicklung in der Immobilienbranche beschreibt 
die Konzeption und Planung von Immobilienprojekten. Das 
Handbuch behandelt in chronologischer Reihenfolge die ver-
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